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Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Frohes Neues Jahr 2023!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2023 ist nun schon einige Tage alt 
und ich hoffe, dass Sie das abgelaufene Jahr 
zufrieden, gesund und gut beschließen konnten.

Blicken wir zurück, so gab es im Jahr 2022 
wieder viele Dinge, die unsere Gemeinde, 
Deutschland, aber auch die Welt bewegt 
haben. 

Die zahlreichen Jahresrückblicke haben uns 
diese nochmal deutlich vor Augen geführt. 
Halten wir jetzt noch Rückschau oder 
beherrschen uns am Jahresanfang eher 
die Fragen: Welche Veränderungen, welche 
Herausforderungen bringt uns das neue 
Jahr? Welche Chance bringt und welche 
Risiken birgt das Jahr 2023?

Sicher ist, dass wir unser Leben und das in unserer Gemeinde nur an wenigen Stellschrauben so beeinflussen 
können, dass die Dinge so bleiben oder sich wandeln, wie wir es uns wünschen. Wir wissen nicht, welche äußeren 
Einflüsse auf unser Leben wirken und dieses verändern werden. Wir haben nur wenig Einfluss auf den Wandel der 
Zeit und den Lauf unseres Lebens.

Doch lassen Sie uns vielleicht auch im neuen Jahr wieder versuchen, genau diese wenigen Stellschrauben, die wir 
selbst beeinflussen können, so zu drehen, dass wir hoffentlich in der Rückschau im kommenden Jahr festhalten 
können, dass das Jahr 2023 ein gutes Jahr war. Denn oft sind es doch die kleinen Dinge im Leben, die Großes 
bewirken können.

Helfen kann uns dabei vielleicht ein Zitat des britischen Historikers Sir William Ward (1837 – 1924):

„Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft,  
dass er dreht, der Realist richtet das Segel aus.“

Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, unsere Gemeinde stets 
liebens- und lebenswert für unsere Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Ohne den außergewöhnlich hohen Ein-
satz vieler Ehrenamtlicher wäre das alles nicht möglich gewesen.

Für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen viel Glück, Zufriedenheit und 
vor allem Gesundheit.

Ihr Reiner Braun

2. Bürgermeister
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bekommen, der sicherlich in den ersten vier Monaten dieses 
Jahres liegt. Weitere Termine und Informationen erhalten Sie 
zeitnah über unsere Homepage und das amtliche Mitteilungs-
blatt. Für die Zeit bis zu den Neuwahlen darf ich mit Stolz dieses 
Amt übernehmen.

Kurz zu mir:
Mein Name ist Reiner Braun, ich bin 57 Jahre alt und wohne 
mit meiner Frau und meiner Tochter in Kleinwachenroth. In den 
vergangenen 35 Jahren war ich als Linien- und Reisebusfahrer 
tätig und bin z.Z. für die Vertretung des Ersten Bürgermeisters 
im Rathaus freigestellt.

Ich bin seit 2002 für die Liste objektive Kommunalpolitik (Lok) im 
Gemeinderat und seit 01.05.2020 als 2. Bürgermeister tätig.

Ihr Reiner Braun

2. Bürgermeister

Bekanntmachung
über den Aufstellungsbeschluss, die Billigung und die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 11. Änderung 
des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan Markt 
Wachenroth gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Der Marktgemeinderat Wachenroth hat in seiner Sitzung vom 
15.12.2022 die 11. Änderung des Flächennutzungs- mit Land-
schaftsplan beschlossen. Gleichzeitig wurde der Entwurf 
der Valentin Maier Bauingenieure AG in der Fassung vom 
15.12.2022 gebilligt und die amtliche Bekanntmachung, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist am Mittwoch, 25.01.2023 um 
10:00 Uhr.
Erscheinungstag: Freitag, 03.02.23
Die Redaktion behält sich Kürzungen bzw. sinngemäße Text-
änderungen vor.

Öffnungszeiten Rathaus (Bitte denken Sie an die 
Terminvereinbarung):
Mo., Di., Do., Fr.  .....................................  von 09:00 - 12:30 Uhr
Do. zusätzl.  .............................................  von 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwochs  .............................................................  geschlossen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit Ablauf des vergangenen Jahres endete die Amtszeit unseres 
Ersten Bürgermeisters Friedrich Gleitsmann.

Ab dem 1. Mai 1996 war er für die Marktgemeinde Wachen-
roth in Amt und Würden. In den fast 27 Jahren seiner Amts-
zeit war er maßgeblich für die Geschicke und Entwicklung 
unserer Gemeinde verantwortlich. Sicherlich werden wir das zu 
gegebener Zeit noch zu würdigen wissen. Seit dem 01.01.2023 
darf er seinen wohlverdienten Ruhestand genießen.

Lieber Fritz, wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute, 
viel Gesundheit und ein sorgenfreies langes Leben.

Wie geht es nun weiter?
In den nächsten Tagen werden wir von der zuständigen Stelle 
im Landratsamt Erlangen/Höchstadt einen Wahltermin genannt 
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Der Geltungsbereich umfasst vier Teilflächen, die aus dem 
nachfolgenden Lageplan (unmaßstäblich) ersichtlich sind:

Änderung 11.1: Betroffen sind Teilflächen der Flurstücke 1569, 
1597, 1612, 1613, 1614 (Gemarkung Schirnsdorf) und 82, 102 
(Gemarkung Weingartsgreuth). Im Änderungsbereich 11.1 wird 
eine bisher landwirtschaftliche Fläche in Weingartsgreuth als 
Wohnbaufläche ausgewiesen, um Baugrundstücke zur Ver-
fügung stellen zu können.

Änderung 11.2: Betroffen sind Teilflächen der Flurstücke 
95 (Gemarkung Weingartsgreuth). Hier wird im Norden von 
Weingartsgreuth eine bisher als Wohnbaufläche dargestellte 
Fläche als landwirtschaftliche Fläche dargestellt, da hier auf-
grund von Besitzverhältnissen auch zukünftig keine Realisierung 
eines Wohnbaugebietes erfolgen kann.

Änderung 11.3: Betroffen ist Flurnummer 1133 (Gemarkung 
Wachenroth). Hier wird nördlich des Sportgeländes in Wachen-
roth eine bisherige landwirtschaftliche Fläche als Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Sportplatz dargestellt, um dort eine Dirt-
Bike-Strecke zu realisieren.

Änderung 11.4: Betroffen sind Teilflächen der Flurnummern 
33, 91/1 und 91/2 (Gemarkung Warmersdorf). Im Änderungs-
bereich wird die bestehende gemischte Baufläche bis zu den 
bestehenden Grundstücksgrenzen vergrößert.

Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung liegt in der 
Fassung vom 15.12.2022 nebst Begründung in der Zeit 
vom 30.01.2023 bis 03.03.2023 während der allgemeinen 
Geschäftszeiten im Rathaus (Bauamt, 1. Stock, Zimmer Nr. 8), 
Hauptstraße 23, 96193 Wachenroth öffentlich aus. Während der 
Auslegungsfrist können Anregungen und Bedenken, schriftlich 
oder zur Niederschrift, vorgebracht werden. Gleichzeitig wird 
die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Auf 
Wunsch wird die Planung erläutert.

Auch auf der Homepage des Marktes Wachenroth unter https://
wachenroth.de/aktuelles/bekanntmachungen/ können die Unter-
lagen eingesehen werden.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflicht im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Wachenroth, 20.01.2023

Markt Wachenroth

Reiner Braun
Zweiter Bürgermeister

Bekanntmachung
über den Aufstellungsbeschluss, die Billigung und die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Teilauf-
hebung des Bebauungsplanes Nr. 10a „Erweiterung Hirten-
wiesen“ in Weingartsgreuth gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB

Der Marktgemeinderat Wachenroth hat in seiner Sitzung vom 
15.12.2022 die Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 10a 
„Erweiterung Hirtenwiesen“ beschlossen. Gleichzeitig wurde der 
Entwurf der Valentin Maier Bauingenieure AG in der Fassung 
vom 15.12.2022 gebilligt und die amtliche Bekanntmachung, 
sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
und der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Der Geltungsbereich der Aufhebung umfasst eine Gesamtfläche 
von ca. 12.632 m² und ist aus dem nachfolgenden Lageplan 
(unmaßstäblich) ersichtlich:

Betroffen sind die Teilflurstücke 95 (Grünland), 283 (Graben) 
und 284 (Flurweg), alle Gemarkung Weingartsgreuth. Die Flur-
nummern 95/1, 95/2, 95/3 sowie Teile der Flurstücke 276, 283 
und 284 sind davon nicht betroffen bzw. bleiben wie bisher im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Durch die Teilaufhebung wird ein Großteil der im Bebauungs-
plan Nr. 10a „Erweiterung Hirtenwiesen“ ausgewiesenen Wohn-
bauflächen zurückgenommen. Derzeit erfolgt auch die Rück-
nahme der Flächen im Flächennutzungsplan. Grund hierfür ist, 
dass die Flächen auch langfristig aufgrund von Besitzverhält-
nissen nicht für eine Erschließung zur Verfügung stehen. Durch 
die Teilaufhebung entfällt eine Fläche von ca. 12.632 m² als 
Innenentwicklungspotenzial, die in den Wohnbauflächenbedarf 
der Gemeinde eingerechnet ist. Mit der Rücknahme kann das 
Baugebiet „Angerleite“ im Osten von Weingartsgreuth realisiert 
werden, für das bisher kein Bedarf gesehen wurde.

Der Entwurf der Bebauungsplan-Teilaufhebung liegt in der 
Fassung vom 15.12.2022 nebst Begründung in der Zeit 
vom 30.01.2023 bis 03.03.2023 während der allgemeinen 
Geschäftszeiten im Rathaus (Bauamt, 1. Stock, Zimmer Nr. 8), 
Hauptstraße 23, 96193 Wachenroth öffentlich aus. Während der 
Auslegungsfrist können Anregungen und Bedenken, schriftlich 
oder zur Niederschrift, vorgebracht werden. Gleichzeitig wird 
die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Auf 
Wunsch wird die Planung erläutert.

Auch auf der Homepage des Marktes Wachenroth unter https://
wachenroth.de/aktuelles/bekanntmachungen/ können die Unter-
lagen eingesehen werden.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflicht im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Wachenroth, 20.01.2023

Markt Wachenroth

Reiner Braun
Zweiter Bürgermeister
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Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflicht im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Wachenroth, 20.01.2023

Markt Wachenroth

Reiner Braun
Zweiter Bürgermeister

An alle Bürgerinnen und Bürger!
Am 15.02.23 werden die folgenden Raten für 2023 fällig:
- End-Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren aus 

2022
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer-Vorauszahlungen

Alle Steuerzahler, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teil-
nehmen, werden gebeten, spätestens bis zu diesem Zeitpunkt 
(zur Vermeidung von Säumniszuschlägen und evtl. Mahn-
gebühren) die fälligen Zahlungen zu entrichten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Eintragungsmöglichkeit von 
Übermittlungssperren nach dem 
Bundesmeldegesetz
Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne regelmäßig 
durchzuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde zu 
widersprechen. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum Wider-
ruf.

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der 
Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 BMG in Verbindung mit § 
58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen.

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht 
die meldepflichtige Person angehört, sondern Familien-
angehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs.1 i.V.m § 42 
Abs.3 BMG widersprechen.

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.1 i.V.m. § 50 
Abs.5 BMG widersprechen.

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.2 i.V.m. § 50 
Abs.5 BMG widersprechen.

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.3 i.V.m. § 50 
Abs.5 BMG widersprechen.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie 
durch persönliches Erscheinen unter Vorlage Ihres Ausweis-
dokumentes beim Einwohnermeldeamt des Marktes Wachen-
roth, Hauptstr. 23 in 96193 Wachenroth beantragen oder aber 
auch über das Rathausserviceportal auf unserer Internetseite 
unter www.wachenroth.de.
Ihre Gemeindeverwaltung

Bekanntmachung
über den Aufstellungsbeschluss, die Billigung und die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungs-
plan „Angerleite“ in Weingartsgreuth gemäß § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB

Der Marktgemeinderat Wachenroth hat in seiner Sitzung vom 
15.12.2022 den neuen Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplans „Angerleite“ im Regelverfahren gefasst. 
Gleichzeitig wurde das bisherige Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 22 „Angerleite“ im beschleunigten Ver-
fahren nach §13b BauGB eingestellt, da die Aufstellung auf-
grund der Lage des Geltungsbereiches nicht im beschleunigten 
Verfahren durchgeführt werden kann.

Des Weiteren wurde in der Marktgemeinderatsitzung vom 
15.12.2022 der Entwurf der Valentin Maier Bauingenieure AG in 
der Fassung vom 15.12.2022 gebilligt und die amtliche Bekannt-
machung, sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 BauGB und der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 13.088 
m² und ist aus dem nachfolgenden Lageplan (unmaßstäblich) 
ersichtlich:

Betroffen sind folgende Teilflurstücke:
Gemarkung Schirnsdorf: 1569, 1597, 1612, 1613, 1614
Gemarkung Weingartsgreuth: 82, 102

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Angerleite“ 
in Weingartsgreuth können im größten Ortsteil der Gemeinde 
weitere Baugrundstücke zur Verfügung gestellt werden, um die 
Nachfrage der letzten Jahre zu befriedigen und den Bedarf an 
Wohnbauflächen für die nächsten Jahre zu decken. 

Das geplante Baugebiet schließt nördlich an den Bebauungs-
plan „Im Orles“ an, dessen Geltungsbereich im Bereich des vor-
handenen Feldweges geringfügig überschnitten wird. Aufgrund 
der Teilrodung des nördlich angrenzenden Waldstückes wurde 
2019 eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt, 
die der Begründung als Anlage beiliegt. 

Der Umweltbericht mit Ermittlung der Kompensations-
maßnahmen und Ausgleichsfläche wird derzeit erstellt und den 
Unterlagen im Rahmen der regulären Beteiligung beigefügt. Da 
der Geltungsbereich im gültigen Flächennutzungsplan nicht 
als Baufläche dargestellt ist, wird dieser im Parallelverfahren 
geändert.

Der Entwurf des Bebauungsplanes liegt in der Fassung 
vom 15.12.2022 nebst Begründung und saP in der Zeit 
vom 30.01.2023 bis 03.03.2023 während der allgemeinen 
Geschäftszeiten im Rathaus (Bauamt, 1. Stock, Zimmer Nr. 8), 
Hauptstraße 23, 96193 Wachenroth öffentlich aus. Während der 
Auslegungsfrist können Anregungen und Bedenken, schriftlich 
oder zur Niederschrift, vorgebracht werden. Gleichzeitig wird 
die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Auf 
Wunsch wird die Planung erläutert.

Auch auf der Homepage des Marktes Wachenroth unter  
https://wachenroth.de/aktuelles/bekanntmachungen/ können die 
Unterlagen eingesehen werden.
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Papiertonne/Gelber Sack 2023:
10.01., 07.02., 07.03., 03.04., 03.05., 05.06., 04.07., 01.08., 
30.08., 27.09., 26.10., 24.11., 22.12.23

Problemmüllsammlung, Gartenstraße Wachenroth:
11.05. 14.30 – 15.30 Uhr
04.09. 14.00 – 15:00 Uhr

In der Gemeinde können Abfallkalender für 2023 im Ein-
wohnermeldeamt abgeholt werden, da scheinbar in einigen 
Ortsteilen keine Kalender ausgetragen wurden.

Wir gratulieren:

Herrn
Manfred Andreas Derrer

Weingartsgreuth 24
96193 Wachenroth
geb. am 25.01.1954
zum 69. Geburtstag

Herrn
Johann Helmut Gittelbauer

Am Saugraben 10
96193 Wachenroth
geb. am 28.01.1957
zum 66. Geburtstag

und
Herrn

Rudolf Franz Rühmer
Reumannswinder Str. 10

96193 Wachenroth
geb. am 02.02.1958
zum 65. Geburtstag

Möchten auch Sie Ihren Geburtstag im Amtsblatt veröffent-
licht haben?
Senden Sie uns einfach eine eigenständig unterschriebene 
schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung 
(Formulare hierfür finden Sie auf unserer Homepage).

Auszug aus der Datenschutzgrundverordnung: Nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz ist die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten nur zulässig, soweit 
dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt 
oder der Betroffene eingewilligt hat. Die Einwilligung bedarf 
der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände 
eine andere Form angemessen ist. Für jede darüber hinaus-
gehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die 
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der 
Einwilligung des Betroffenen.

Familiennachrichten
Sterbefälle:
am 10.12.2022 in Bamberg:
Helmut Scharf, 63 Jahre alt, Ringstr. 5, 96193 Wachenroth

am 13.12.2022 in Bad Neustadt a. d. Saale
Michael Manfred Klaus, 74 Jahre alt, Weingartsgreuth 55,  
96193 Wachenroth

am 17.12.2022 in Scheßlitz:
Andreas Müller, 73 Jahre alt, Hauptstr. 16, 96193 Wachenroth

Fundsachen
Am Weihnachtsmarkt wurde ein rosafarbener Kinderhand-
schuh sowie ein goldener Ohrring gefunden.
Am 20.12.22 wurde auf dem Parkplatz der Ebrachtalhalle ein 
Ford-Autoschlüssel mit Mäppchen gefunden.
Die Verlierer können sich während der Öffnungszeiten im Rat-
haus melden.

Öffentliche Grundsteuerfestsetzung
Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Satz 1 
des Grundsteuergesetztes (GrSrG) wird die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2022 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Grundsteuer 2023 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Bescheiden festgesetzten Vierteljahresbeiträgen jeweils 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 
fällig.

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 
GrStG Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer in einem 
Betrag am 01.07.2023 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze 
geändert werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 
(Messbeträge), so werden Änderungsbescheide erteilt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuer-
festsetzung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre (§ 27 Abs. 3 Satz 2 GrStG).

gez. Gleitsmann

1. Bürgermeister

Marktgemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 
26. Januar 2023 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathaus 
Wachenroth statt.

Tagesordnungspunkte, vor allem Bauanträge, können in den 
jeweiligen Sitzungen nur berücksichtigt werden, wenn sie 
mindestens 10 Kalendertage vor dem Sitzungstag beim Markt 
Wachenroth eingegangen sind.

gez. Reiner Braun

2. Bürgermeister

Automatische externe Defibrillatoren 
(AED)

Die Defi‘s (AED‘s) finden Sie in der Dorfmitte an 
der Pergola, in der Raiffeisenbank in Wachen-
roth, am Feuerwehrhaus in Weingartsgreuth, 
am Feuerwehrhaus in Warmersdorf und  
NEU am Dorfbrunnen in Horbach, zwischen 
Haus-Nr. 6 und 8.

Die Bedienung ist selbsterklärend mit Bildern und wird zusätz-
lich durch eine Erklärung und Hilfestellung durch das Gerät 
unterstützt.

Abfuhrtermine:

Restmüll-/Biotonne/
Restmüllcontainer 1,1 cbm

Montag, 23.01.23

Papiert./gelb.Sack/
Papiercont.

Dienstag, 07.02.23

Bitte beachten Sie, dass alle Abfallgefäße ab 6:00 Uhr früh 
bereitstehen müssen!!
Es kann immer wieder mal vorkommen, dass sich die Abfuhr-
zeiten in den einzelnen Straßen ändern. Auch wird darum 
gebeten, die „Gelben Säcke“ nicht an die Papiertonne zu 
hängen oder anzulehnen.

Abfuhrtermine 2023:
Rest/Biomüll: 23.01., 06.02., 20.02., 06.03., 20.03., 01.04., 
17.04., 02.05., 15.05., 30.05, 12.06., 26.06., 10.07., 24.07., 
07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11. 
27.11., 11.12., 23.12.23
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Die Berechnung der Wohnfläche eines ausschließlich zu Wohn-
zwecken genutzten Gebäudes richtet sich nach der Wohn-
flächenverordnung. Danach gehören Zubehörräume wie 
Kellerräume, Waschküchen oder Heizungsräume nicht zur 
Wohnfläche. Sie sind beim privaten Wohnhaus weder Wohn-
fläche noch Nutzfläche.
Anders ist es bei Einliegerwohnungen im Keller. Hier zählt die 
Flächer dieser Wohnung zur Wohnfläche.

4. Streuobstwiese, Wiesen- und Waldflurstück  
richtig erklären
Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Waldflurstücken ist die 
Unterscheiden zwischen der Grundsteuer A und Grundsteuer B 
entscheidend. Für die Grundsteuer A wird weiterhin ein Ertrags-
wert gebildet, sodass die Einordnung im Regelfall günstiger sein 
dürfte. Die entsprechende Einordnung ist immer anhand des 
Einzelfalls zu prüfen.

Zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören:
- aktive und ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, 

Weinbau-, Gartenbau- oder Fischereibetriebe
- einzelne bzw. mehrere land- und forstwirtschaftliche Flur-

stücke, die verpachtet, kostenlos überlassen oder ungenutzt 
sind und

- ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzte Hof- und Wirt-
schaftsgebäude, die nicht anderweitig genutzt werden.

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen mit Ausnahme 
der Hofstelle gehören nicht zu einem Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft, wenn
- sie in einem Bebauungsplan als Bauland festgesetzt sind, 

die sofortige Bebauung möglich ist, und die Bebauung inner-
halb des Plangebietes in benachbarten Bereichen begonnen 
hat oder schon durchgeführt ist

oder
- zu erwarten ist, dass sie innerhalb von sieben Jahren zu 

anderen Zwecken, wie z. B. als Bauland, Gewerbeland oder 
Industrieland genutzt werden.

Sofern die Flächen nicht einem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft zugeordnet werden können, unterfallen diese der Grund-
steuer B. Das Wohngebäude mit Garten ist immer der Grund-
steuer B zuzuordnen.

Was ist zu tun, wenn in der Grundsteuererklärung ein 
solcher Fehler gemacht wurde?
Die Betreffenden müssen das zuständige Finanzamt auf den 
Fehler hinweisen und den korrekten Sachverhalt übermitteln.

Erste Möglichkeit: Noch keinen Bescheid bekommen
- Falls die Grundsteuererklärung elektronisch über ELSTER 

abgegeben wurde: Eine Grundsteuererklärung kann über 
ELSTER korrigiert werden, indem sie einfach nochmals voll-
ständig übermittelt wird (Mein ELSTER/Meine Formulare/
übermittelte Formulare/Aktionen, neue Erklärung)

- Falls die Grundsteuererklärung in Papierform eingereicht 
wurde: Die Grundsteuer einfach erneut in der korrigierten 
Fassung abgeben

Zweite Möglichkeit: Bereits einen Bescheid erhalten
Innerhalb der Einspruchsfrist kann gegen den Bescheid Ein-
spruch in Papierform oder über ELSTER eingelegt werden. Die 
Frist finden Sie in der Rechtsbehelfsbelehrung.
Wird der Fehler erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist an das 
zuständige Finanzamt übermittelt, werden die Bescheide – 
sofern eine Korrektur verfahrensrechtlich nicht mehr möglich ist 
– grundsätzlich für die Zukunft angepasst. 
Wird der Fehler auf diese Weise vor dem 01.01.2025 richtig-
gestellt, haben ursprünglich fehlerbehaftete Angaben im Ergeb-
nis keine Auswirkung auf die zu zahlende Grundsteuer.
Weitere Infos erhalten Sie über die Grundsteuer-Hotline:
089 / 30 70 00 77

Hinweis an alle Veranstalter von Festen 
und sonstigen Veranstaltungen
Alle Veranstalter haben die Pflicht grundsätzlich jede öffentliche 
Veranstaltung (z.B. Tanzveranstaltung, Musikdarbietungen; 
Festivitäten etc.) gem. Art. 19 Abs. 1des Landesstraf- und Ver-
ordnungsgesetz - LStVG der zuständigen Gemeinde recht-
zeitig anzuzeigen und bei Ausschank von Alkohol einen Antrag 
auf vorübergehenden Gaststättenbetrieb (Schankerlaubnis) zu 
beantragen.

Da vor Erteilung einer Erlaubnis weitere Behörden (z.B. Polizei, 
Jugendamt etc.) beteiligt werden, sind alle Veranstaltungs-
anzeigen und Anträge auf Gestattung eines vorübergehenden 
Gaststättenbetriebes mindestens zwei Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn der Gemeinde vorzulegen.

Die Formulare für die Veranstaltungen bzw. Schank-
genehmigungen können auf der Homepage www.wachenroth.
de unter der Rubrik „Rathaus“ und „Formulare“ heruntergeladen 
werden.

Ihre Gemeindeverwaltung

VGN-Linienfahrpläne
Ab sofort liegen im Rathaus die neuen Linien-Fahrpläne der 
VGN für den Landkreis Erlangen-Höchstadt Nord aus.

Grundsteuerreform in Bayern
Die häufigsten Fehler bei der Abgabe der Steuererklärung
Bis 31.01.23 müssen Eigentümer/innen mit Stichtag 01.01.22 
von Grundstücken und Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft eine Grundsteuererklärung beim zuständigen Finanzamt 
abgeben.
Damit die Erklärungen einfach, schnell und korrekt abgegeben 
werden können, werden im Folgenden die häufigsten Fehler 
aufgezeigt, die zu einer zu hohen Grundsteuer führen und leicht 
vermieden werden können. Genauere Details dazu sind in den 
Hilfetexten bei der Erklärungsabgabe ELSTER bzw. in den Aus-
füllanleitungen zu den Vordrucken zu finden.
Weitere wichtige Informationen, Erklärvideos und Hilfe-
stellungen sind gesammelt unter www.grundsteuer.bayern.de 
zusammengefasst.

1. Bei Garagen Freibetrag von 50 qm beachten
Die Bürger/innen erklären häufig die Nutzfläche ihrer Garage 
vollständig, ohne den hierfür vorgesehenen Freibetrag von 50 
qm zu berücksichtigen.
Bei der anzugebenden Nutzfläche aller einer zur Wohneinheit 
gehörenden Garagen ist in fast allen Fällen der hierfür vor-
gesehene Freibetrag von 50 qm zu berücksichtigen. So z. B. 
beim Wohnhaus mit Garage oder dem Tiefgaragenstellplatz, 
der zur Eigentumswohnung gehört. Somit ist nur die Fläche als 
Nutzfläche einzutragen, die die Freiqm von 50 übersteigt. Ist die 
Fläche niedriger, ist 0 qm einzutragen. Stellplätze und Carports 
werden nicht eingetragen.

2. Bei Nebengebäuden Freibetrag von 30 qm prüfen
Nebengebäude, die zu einer Wohneinheit gehören, werden 
oftmals vollständig erklärt, ohne dass der Freibetrag von 30 qm 
berücksichtigt wird.
Nebengebäude, die von untergeordneter Bedeutung sind, z. B. 
Schuppen oder Gartenhaus in unmittelbarer Nähe zum Wohn-
haus werden nur angesetzt, soweit die Gebäudefläche größer 
als 30 qm ist.
Es ist nur die Fläche aller Nebengebäude zusammengenommen 
als Nutzfläche einzutragen, die 30 qm übersteigen. Wenn sie 
kleiner ist, ist 0 qm einzutragen.

3. Bei Wohngebäuden grundsätzlich nur Angabe  
der Wohnfläche erforderlich
Bürger/innen machen bei Gebäuden, die ausschließlich zu 
Wohnzwecken dienen, oftmals Angaben zur Nutzfläche, obwohl 
nur die Wohnfläche anzugeben ist.

Ihr Mitteilungsblatt:
viel mehr als nur ein „Blättchen“!
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Der nächste Probealarm ist am Samstag, den 1. April um 13:15 Uhr.
Die nächste Gruppenführerbesprechung ist am Donnerstag, 
den 6. April um 20:00 Uhr.
Besuchen Sie auch unsere Homepage:
www.ff-weingartsgreuth.de

Frauenunion

Weiberfasching

Am unsinnigen Donnerstag,  
den 16. Februar 2023

laden wir alle Frauen und Mädchen  
ab 18 Uhr

in die Ebrachtalhalle ein.
Ab 19 Uhr sorgt die Band „Call Me“  

für ausgelassene Stimmung.
Alle maskierten Gruppen ab 5 Personen

erhalten eine kleine Überraschung.
Freier Eintritt bis 20:23 Uhr

Reservierungen
ab dem 9. Januar 2023 unter 09548-1224

FSV Weingartsgreuth

Aktuelles vom FSV:
Sven Bach

gastiert mit seinem Programm
„Kranklach’n is g’sund“

am Samstag, den 06.05.2023 im Kronensaal Weingartsgreuth

Beginn: 20:00 Uhr Einlass 19:00 Uhr
Vorverkauf: 16 € Abendkasse: 18 €

Karten erhältlich bei Bianca Tydecks unter der
Tel. 0151/67104672 und Darko Juntez unter der 
Tel. 0160/97836864
Aktuelles vom FSV erfahren Sie auch auf unserer Homepage
http://www.fsv-weingartsgreuth.de

Schwallclub Wachenroth

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2023

am Samstag, 28.01.2023
Beginn 16:30 Uhr
Vereinsheim SVW Wachenroth

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokollverlesung von 2022
3. Bericht der Vorstandschaft
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen
7. Neuaufnahmen/Austritte
8. Verschiedenes

Wir bitten um reichliche Teilnahme!
Wer Mitglied im Schwallclub werden möchte, hat an der JHV die 
Möglichkeit an diesem Tag, bei persönlichem Erscheinen, dem 
Verein beizutreten.
Wir freuen uns auf Euer kommen
Eure Vorstandschaft

Veranstaltungen im Januar/Februar 2023:

20.01.23 Jahreshauptversammlung des SV Wachenroth
21.01.23 Vorstellung neuer Bücher in der Bücherei 

Weingartsgreuth
22.01.23 Jahreshauptversammlung der Kerwasburschen/-madli

FC Bayern Fan-Club

Fahrt nach München 
zum Bundesligaspiel

FC Bayern München – 1. FC Köln
Am 24.01.2023 (Anstoß: 20.30 Uhr) Abfahrt: 15.30 Uhr am 
Parkplatz Ebrachtalhalle, Karte Stehplatz: 15 € Karte Stehplatz 
ermäßigt: 7,50 € Fahrt (Mitglied): 20 € Fahrt (Nichtmitglied): 25 €

Anmeldung ausschließlich per Anruf / WhatsApp unter 
der Nummer 01575/1073211 oder per Mail an fcb-
fanclub-wachenroth@web.de mit Angabe der Anzahl und 
Ermäßigungen. Ermäßigungen gelten für Kinder bis 13 Jahren, 
Rentner über 65 Jahren und Schwerbehinderte!!! Ermäßigungen 
müssen ggf. vor Ort nachgewiesen werden.

Beim Fahrtpreis ist die Brotzeit inklusive.
Mit rot-weißen Grüßen Stefan Sperber (1. Vorstand) Sebastian 
Schwab (Schriftführer)

FFW Wachenroth

Übungs- und Veranstaltungstermine Januar/
Februar 2023:

Mittwoch 18.01. Übung Jugendgruppe Beginn: 18.30 Uhr
Montag 23.01. Übung Gruppe 3 Beginn: 19.00 Uhr
Mittwoch 25.01. Übung Jugendgruppe Beginn: 18.30 Uhr
Montag 30.01. Maschinisten Übung Beginn: 19.00 Uhr
Mittwoch 01.02. Übung Jugendgruppe Beginn: 18.30 Uhr
Samstag 04.02. Kinderfeuerwehr Beginn: 14.00 Uhr
Montag 06.02. Übung Gruppe 1 Beginn: 19.00 Uhr
Mittwoch 08.02. Übung Jugendgruppe Beginn: 18.30 Uhr
Sonntag 12.02. Gruppenführer-

besprechung
Beginn: 9.00 Uhr

Montag 13.02. Übung Gruppe 2 Beginn: 19.00 Uhr
Mittwoch 15.02. Übung Jugendgruppe Beginn: 18.30 Uhr
Mittwoch 22.02. Übung Jugendgruppe Beginn: 18.30 Uhr
Sonntag 26.02. Übung Zug 3 Beginn: 9.00 Uhr
Montag 27.02. Übung Gruppe 3 Beginn: 19.00 Uhr

FFW Weingartsgreuth

Aktuelles von der Feuerwehr Weingartsgreuth: 
Kameradschaftsabend
Der nächste Kameradschaftsabend findet am Samstag, den 11. 
Februar 2023 statt. Wir treffen uns ab 19:30 Uhr im Feuerwehr-
haus. Hierzu sind auch nicht Feuerwehrleute recht herzlich ein-
geladen. Vor dem Kameradschaftsabend um 18:30 Uhr ist eine 
Stunde technischer Dienst.

Die nächsten Übungen sind am:
Mittwoch, 25. Januar 19:00 Uhr
Sonntag, 26. Februar 09:30 Uhr
Mittwoch, 29. März 19:00 Uhr

Gerne können sich Interessierte über die E-Mail:
kommandant@ff-weingartsgreuth.de informieren.
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Weiter geht’s dann gleich mit der Nacht der Kultbands. Die 
Spider Murphy Gang zusammen mit der Münchener Freiheit 
rocken das Festzelt am 08.06.23. Eintritt 42€
Blasmusik mit voller Partypower!!! lautet das Motto zum Fest-
kommers mit den Leutenbacher Musikanten am Freitag, den 
09.06.23. Eintritt Frei
Die besten Neuen – die meisten aktuellen - plus die größten 
Partyhits aller Zeiten – und ihr mittendrin heißt es am Samstag. 
Denn ohne Pause, nur einen Tag später heizt euch DJ Tonic und 
die Bayern 3 Band nochmal richtig ein. Wir freuen uns auf viele 
Gäste. Eintritt 8€
Karten gibt es im Sportheim des SV Wachenroth, beim 
Zigarrenhaus Riegler in Wachenroth und Höchstadt/Aisch sowie 
im Internet unter www.svwachenroth.de. Hier sind auch weitere 
Infos zur Festwoche zu finden. Abendkasse erhöhte Preise.
Aktuelles auch unter www.svwachenroth.de

Förderverein der Grund- und Mittelschule 
Mühlhausen e.V.
Der Förderverein der Grund- und Mittelschule Mühlhausen e.V. 
lädt am Montag, den 06.02.2023 um 19 Uhr zur jährlichen 
Mitgliederversammlung für das Berichtsjahr 2021 in die
Schule in Mühlhausen ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Bekanntgabe des Protokolls
4. Bericht des Ersten Vorsitzenden
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge

Die Einladung ergeht an alle Vereinsmitglieder mit der Bitte um 
zahlreiches Erscheinen.
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Die Versammlung, wird natürlich unter den vorgeschriebenen 
Hygienevorschriften stattfinden.

Der Vorstand

Narrenzeit ist Faschingszeit

und das heißt
Kinderfasching in der Ebrachtalhalle!

Sonntag, 19.02.2023 von 13.30 – 17.00 Uhr
Wo: Ebrachtalhalle in Wachenroth
Für Spiel, Spaß, Unterhaltung und

gute Laune ist bestens gesorgt.

Auf euer Kommen freut sich der Schwallclub Wachenroth e.V.

Gartenbauverein  
Weingartsgreuth-Horbach

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am 26.02.2023 findet ab 19:00 Uhr im Gasthof Weichlein 
unsere Jahreshauptversammlung statt.

Die Tagesordnung wird im nächsten Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Vorstandschaft Gartenbauverein Weingartsgreuth-Horbach e.V.

SV Wachenroth

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am 20.01.2023 um 18.30 Uhr 
im Sportheim des SV Wachenroth

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Vorstandes
4. Berichte der Abteilungsleiter
5. Bericht des Kassiers
6. Entlastung des Vorstandes und

der übrigen Ausschussmitglieder
7. Wahlen
8. Wünsche und Anträge
8.1. Anpassung der Mitgliedsbeiträge

Auf euer zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft.
SV Wachenroth
Gerhard Girlich

Wirtschaftsbetrieb im Vereinsheim
Di. 24.01.23 Bratheringe mit Kartoffeln
Di. 31.01.23 Schnitzel mit Kartoffelsalat
Di. 07.02.23 Spaghetti Bolognese

Abteilung Wandern
25./26.02. Hallerndorf
25./26.02. Rothenburg o.d.T.

Rosenmontagsball des SV Wachenroth
Am 20.02.23 feiert das Duo Con Brio wieder Rosenmontag mit 
Euch in der Ebrachtalhalle Wachenroth. Ab 19.00 öffnen wir die 
Türen für alle Gäste. Natürlich gibt es ein paar Showeinlagen zu 
bestaunen und die besten Verkleidungen werden auch wieder 
prämiert. In der Bar lässt es DJ Tenkko richtig krachen. Fürs 
leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Auf euer kommen 
freut sich der SV Wachenroth.

75 Jahre SV Wachenroth
Das feiern wir mit einer großen Festwoche im Festzelt am Sport-
gelände vom 07.06.23 bis 10.06.23.
Den Start in die Feierwoche am 07.06.23 machen das DJ 
Mütze Katze Team und der Malle Star Peter Wackel mit der Hot 
Summer Night im Mallorca Style. Eintritt 15€

Impressum

Amts- und Mitteilungsblatt 
des Marktes Wachenroth 
Das Amts- und Mitteilungsblatt erscheint vierzehntäglich  
donnerstags in den ungeraden Kalenderwochen und wird kostenlos an alle 
Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister des Marktes Wachenroth, Friedrich Gleitsmann,  

Hauptstr. 23, 96193 Wachenroth
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 zzgl. 

Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weiter-
gehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich aus-
geschlossen.
Gemäß Art. 8, Abs. 3 des Bayerischen Pressegesetzes (BayPrG) wird darauf hin-
gewiesen, dass Gesellschafter des Verlages letztlich sind: Edith Wittich-Scholl, 
Michael Wittich, Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich-Bonk.
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3. Sonntag nach Epiphanias - 22. Januar
09:00 Gottesdienst in Weingartsgreuth
10:15 Tauferinnerungsgottesdienst in Mühlhausen
Letzter Sonntag nach Epiphanias - 29. Januar
09:00 Gottesdienst in Weingartsgreuth, glzt. Kindergottesdienst
10:15 Gottesdienst in Mühlhausen
Septuagesimae - 5. Februar
09:00 Gottesdienst mit AM in Mühlhausen, glzt. Kindergottes-

dienst
10:15 Gottesdienst mit AM in Weingartsgreuth

Präparanden und Konfirmanden
Präparandenstunde: mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr
Konfirmandenstunde: freitags 17.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 28. Janaur - Ausflug der Präparanden ins Bibel-
museum Nürnberg
Kreis trauernder Angehöriger
Dienstag, 17. Januar 19:00 im Gemeindehaus Mühlhausen
Seniorentreff
Donnerstag, 19. Januar 14:00 im Gemeindehaus Mühlhausen
Enkeltrick und Variationen
Zu Gast: Udo Winkler von der kriminalpolizeilichen Beratungs-
stelle Erlangen

Frauentreff Mühlhausen/Weingartsgreuth
Der Frauentreff Mühlhausen/Weingartsgreuth
lädt herzlich ein zum Frauenfrühstück 2023

am Samstag, 28. Januar um 9:00
im Gemeindehaus Mühlhausen

zu Gast ist Helena Beuchert zum Thema Lachen heilt.
Ein reichhaltiges Frühstück erwartet Sie!

Unkostenbeitrag 10,-- €

Gruß zum Jahreswechsel aus dem Pfarramt Mühlhausen

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, liebe Gemeindeglieder 
der Kirchengemeinden Mühlhausen und Weingartsgreuth,

von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen allen ein frohes, 
gesundes, neues Jahr! „Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. 
Mose 16, 13) – Das ist die Jahreslosung für das neue Jahr 
2023. So soll es sein: Gott soll Sie sehen, auf Sie Acht geben 
und Sie behüten!

Danken möchte ich all denen, die sich auf ganz unterschied-
liche Weise im vergangenen Jahr in unseren Kirchengemeinden 
eingebracht haben, sei es ehren- oder hauptamtlich, sei es 
in Gottesdiensten, Gruppen und Kreisen oder bei sonstigen 
Anlässen. Es war ein gutes Jahr, in dem wir viel nachholen 
konnten, was in den Jahren zuvor ausfallen musste: die Jubiläen 
in Weingartsgreuth, Kirchweihkaffee und Adventsmarkt in Mühl-
hausen. – Danke an alle Helfer und Helferinnen! Es war aber 
auch ein Jahr mit neuen, großen Herausforderungen durch den 
Krieg in der Ukraine: Ein ganz herzlicher Dank auch allen, die 
sich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben!

Gott möge uns alle behüten und segnen auf unseren Wegen im 
neuen Jahr!

Ihr Pfarrerin Kathrin Seeliger

Präparandenstunde: mittwochs 17:00 – 18:00  
(nicht in den Ferien)
Konfirmandenstunde: freitags 17:00 – 18:00  
(nicht in den Ferien)

CVJM Mühlhausen e.V.
Gottesdienst
jeden Sonntag um 17.00 Uhr, mit Übertragung für Eltern mit 
Kleinkindern im Foyer und parallelem Kinderprogramm für 
Kinder ab 3 Jahren.

Gottes Apotheke – für alles ist ein Kraut gewachsen
Die Natur bietet uns eine Fülle von Möglichkeiten, etwas 
Gutes für unseren Körper zu tun. Herzliche Einladung an alle 
Interessierten zu dieser Gesprächsreihe, der nächste Termin ist 
am 23. Januar um 14.30 Uhr. Nähere Informationen bei Hilde 
Hack (09551) 788. Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationsveranstaltung zu Ausbildungen 
der Berufsfachschulen des DEB in Bamberg
Bamberg
Die staatlich anerkannten Berufsfachschulen des Deutschen 
Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Bamberg bieten allen 
Interessierten am 2. Februar 2023 einen Einblick in verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Sozialbereich. 
Es gibt die Möglichkeit die Ausbildungen Ergotherapeut (m/w/d), 
Physiotherapeut (m/w/d), sowie Pharmazeutisch-technischer 
Assistent (PTA) (m/w/d) kennenzulernen.
Die Informationsveranstaltung findet von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
in der Dürrwächterstraße 29 statt. Die jeweiligen Schulleitungen 
stellen die verschiedenen Ausbildungen vor und informieren 
über Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren, Aus-
bildungsinhalte des theoretischen und praktischen Unterrichts, 
Tätigkeitsfelder und berufliche Perspektiven. Anschließend 
haben die Teilnehmenden die Möglichkeit persönliche Fragen 
zu stellen und die Unterrichtsräume, Praxisräume und Labore 
durch eine Schulhausführung kennenzulernen.
Bewerbungen werden durchgängig angenommen und können 
auch an der Infoveranstaltung abgegeben werden.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
DEUTSCHES ERWACHSENEN-BILDUNGSWERK
gemeinnützige Schulträger-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Ergotherapie
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Physiotherapie
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für pharmazeutisch-
technische Assistenten
Dürrwächterstraße 29, 96052 Bamberg
TEL +49(0)951|915 55-600
FAX +49(0)951|915 55-699
MAIL bfs-bamberg@deb-gruppe.org
WEB www.deb.de
FB www.facebook.com/DEBGruppe

Kath. Pfarramt St. Gertrud Wachenroth
Tel. 09548/347

homepage: http://www.pfarrei-st-gertrud-wachenroth.de/
Pfarradministrator: Padre Gabriel Ramos-Valiente

priv. Tel. 09552/1672

Bürozeiten Pfarrbüro:
Donnerstags, von 09.00 – 12.00 Uhr und
Dienstags, von 16.00 – 19.00 Uhr
Telefon: 347

Samstag, 21.01.23
18:00 Uhr Vorabendmesse
Dienstag, 24.01.23
17:00 Uhr Rosenkranz
Sonntag, 29.01.23
10:30 Uhr Gottesdienst

Evang.-Luth. Pfarramt Mühlhausen
KG Schloßkirche Weingartsgreuth

Telefon 09548-206, Telefax 09548-981450
email: pfarramt.muehlhausen@elkb.de

www.muehlhausen-evangelisch.de
Pfarrerin Kathrin Seeliger (Montags frei)

Sekretärin: Margit Zöschg

Telefonzeiten im Pfarramt
Dienstag bis Freitag, 10-12 Uhr (09548/206).
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Die Information über die Notdienste der Apotheken ist unverbind-
lich, da sich die Notdienste sehr kurzfristig ändern können. Die 
Gemeinde kann keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben 
übernehmen. Um in Notfällen sicher zu gehen, empfiehlt es sich, 
die angegebene Apotheke telefonisch zu kontaktieren.

Auch übers Internet und per Telefon lassen sich Bereitschafts-
apotheken ermitteln: Nach Anruf der Kurzwahl 22 8 33 von 
jedem Handy (69 Cent/Min) oder der kostenlosen Rufnummer 
0800 00 22 8 33 aus dem deutschen Festnetz.

Zahnärztlicher Notdienst
Herzogenaurach/Höchstadt
oder unter www.notdienst-zahn.de

21./22.01. Dr. Ulrike Wegerer, Zum Flughafen 18,
Herzogenaurach, Tel. 09132/2773

28./29.01. Dr. Eva Reinhardt, Maire-Curie-Str. 1,
Erlangen, Tel. 09131/5335206

- unter Vorbehalt -

Bereitschaftspraxis Burgebrach
im Ärztehaus neben der Steigerwaldklinik Burgebrach,
Am Eichelberg 1

Sprechzeiten für Patienten ohne Infekt-Symptome:
Mittwochs: 17:00 - 18:30 Uhr
Freitags: 18:00 - 19:30 Uhr
Sa./So./Feiertags: 09:00 - 11:30 Uhr und

16:00 - 18:30 Uhr

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig!

Patienten, die an Infekt-Symptomen (Fieber, Hals-
schmerzen, Husten, Schnupfen, Erbrechen, Durchfall, 
Geschmacksstörung) leiden, sind dringend gebeten, vor 
Aufsuchen der Bereitschaftspraxis telefonisch einen Termin 
zu vereinbaren unter Tel. 09546/88888.

In der Praxis werden weiterhin keine Corona-Tests durch-
geführt. Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion 
sind aufgerufen, sich an den KV-Bereitschaftsdienst mit der 
Nummer 116 117 oder an ihren Hausarzt bzw. Hausärztin zu 
wenden.

Kinderactiontag
Alle Kinder ab der 1. Klasse sind herzlich eingeladen zum 
Kinderactiontag am Samstag den 11. Februar, von 10-15 Uhr. 
Thema: Das verrückte Labor! Weitere Informationen unter www.
cvjm-mühlhausen.de oder telefonisch bei Martina Sauerbrey 
(09548) 6055. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Apotheken-Notdienst in Höchstadt, 
Schlüsselfeld und Umgebung

20.01. Aischpark-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/5028250
21.01. Kapuziner-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/8140
22.01. Paracelsus-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/8305
22.01. Apotheke Ebrach, Tel. 09553/505
23.01. Vitalo-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/7575
24.01. Storchen-Apotheke, Uehlfeld, Tel. 09163/1221
24.01. Markt-Apotheke, Burghaslach, Tel. 09552/214
25.01. Adler-Apotheke, Dachsbach, Tel. 09163/997077
26.01. Apotheke A3, Heßdorf, Tel. 09135/720820
26.01. Vitalo-Apotheke, Schlüsselfeld, Tel. 09552/7665
27.01. Hirsch-Apotheke, Mühlhausen, Tel. 260
28.01. Seebach-Apotheke, Weisendorf, Tel. 09135/1282
29.01. Aischpark-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/5028250
30.01. Kapuziner-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/8140
31.01. Paracelsus-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/8305
01.02. Vitalo-Apotheke, Höchstadt, Tel. 09193/7575
02.02. Storchen-Apotheke, Uehlfeld, Tel. 09163/1221
02.02. Apotheke Ebrach, Tel. 09553/505
03.02. Adler-Apotheke, Dachsbach, Tel. 09163/997077
04.02. Apotheke A3, Heßdorf, Tel. 09135/720820

Wenn Sie unterwegs sind, können Sie unter  
https://www.aponet.de/service/apotheke-finden.html die aktuell 
geöffnete Apotheke finden.

Höherer durchschnittlicher Zusatzbeitrag 
in der Krankenversicherung der Rentner
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau
Für Versicherte der Landwirtschaftlichen Krankenkasse 
(LKK), die eine Rente der Landwirtschaftlichen Alterskasse 
(LAK) beziehen, wird sich der Krankenversicherungsbeitrag 
aus der Rente ab 1. Januar 2023 um 0,15 Prozent auf 8,1 
Prozent aufgrund der gesetzlichen Regelung erhöhen.

Für diesen Personenkreis berechnet sich der Beitrag aus 
der Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen 
Krankenversicherung (7,3 Prozent) zuzüglich der Hälfte des 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes (0,8 Prozent). Ab dem 
1. Januar 2023 werden von der Bruttorente somit 8,1 Prozent für 
Beiträge zur Krankenversicherung abgeführt.

Die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes 
wurde durch das Bundesministerium für Gesundheit bekannt 
gegeben.

Einladung zur Fortbildung 
Sachkundenachweis Pflanzenschutz
Wir laden alle Interessierten herzlich zu einer Veranstaltung des 
BBV-Bildungswerks Bamberg ein:

Fortbildung Sachkundenachweis Pflanzenschutz,  
Kurs-Nr. 401-65
Jede Person, die Pflanzenschutzmittel für den professionellen 
Einsatz erwerben und ausbringen will, braucht einen speziellen 
Sachkundenachweis in Form einer Scheckkarte. Es ist gesetz-
lich vorgeschrieben, innerhalb eines Dreijahreszeitraums eine 
Fortbildung zu besuchen.

Themenschwerpunkte:
- Rechtsgrundlagen & Anwenderschutz
- Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
- Integrierter Pflanzenschutz

am Samstag, 28.01.2023 von 09:30 bis 14:30 Uhr
Ort: Gastwirtschaft Hopf, Stolzenroth 20, 96178 Pommersfelden
Referent: Robert Bohla
Kosten & Anmeldung: 35 €/Person, Anmeldung über Anmelde-
formular auf der Homepage des BBV oder in der Geschäftsstelle
BBV Bildungswerk im Bezirk Oberfranken
Geschäftsstelle Bamberg, Weide 28, 96047 Bamberg
Telefon: 0951/96517-129,  
email: bamberg@bayerischerbauernverband.de
www.bildung-beratung-bayern.de
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Kostenlose Beratung für 
Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Sprechstunde der Aktivsenioren am 06.02.2023
Die Wirtschaftsförderungen der Stadt Erlangen und des Land-
kreises bieten in Kooperation mit AKTIVSENIOREN BAYERN 
e.V. Beratungen für den Weg in die Selbstständigkeit an. Die 
nächste kostenlose „Sprechstunde“ der Aktivsenioren findet am 
Montag, 06.02.2023, in der Zeit von 12 - 16 Uhr im Wirtschafts-
referat der Stadt Erlangen, Nägelsbachstr. 40, Raum 115 im 
1. OG, statt. Da es sich um Einzelberatungen handelt, können 
sich interessierte Gründungswillige aus Stadt und Landkreis bis 
Donnerstag, den 02.02.2023 bei der Wirtschaftsförderung der 
Stadt Erlangen anmelden (E-Mail wifoe@stadt.erlangen.de oder 
Telefonnummer 09131 / 86-2612). Die Wirtschaftsförderungen 
aus Stadt und Landkreis organisieren den Sprechtag monatlich 
im Wechsel.

AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. berät Existenzgründerinnen 
und Existenzgründer und hilft kleinen und mittleren Firmen in 
allen Unternehmensphasen, vom Erstellen eines Businessplans 
bis hin zu Fragen zur Unternehmensführung. Die Experten 
im Ruhestand geben ihre Berufs- und Lebenserfahrung aus 
unterschiedlichen Bereichen in Wirtschaft und Management 
weiter. Zudem unterstützen sie Arbeitssuchende insbesondere 
Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, indem sie ihnen 
helfen, Bewerbungen zu schreiben und Tipps zu Vorstellungs-
gesprächen geben. Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamt-
lich und honorarfrei. Die Aktivsenioren leisten keine Rechts- 
und Steuerberatung. Sie arbeiten ehrenamtlich, die Beratung 
ist kostenfrei.

Der Enkeltrick und  
andere Telefonbetrugsmaschen –  
Mit Gedächtnistraining Telefonbetrug 
vorbeugen
Veranstaltung am 08.02.2023 in Vestenbergsgreuth
Viele Seniorinnen und Senioren kennen das: Das Telefon klingelt 
und falsche Polizisten wollen Geld und Schmuck sicherstellen, 
ein vermeintliches Enkelkind sei in einer Notlage und brauche 
dringend Geld oder ein Unbekannter kündigt einen Geldgewinn 
an, verlangt aber vorher eine Kaution. Mit den Techniken aus 
dem Gedächtnistraining lässt sich solchen Betrugsmaschen 
vorbeugen. „Der Enkeltrick und andere Telefonbetrugsmaschen 
– Mit Gedächtnistraining Telefonbetrug vorbeugen“ vermittelt 
neueste Betrugsmethoden und präventive Verhaltensmöglich-
keiten. Das Ehrenamtsbüro des Landkreises lädt Seniorinnen 
und Senioren sowie ehrenamtlich Engagierte zu einer kosten-
losen Veranstaltung am 08.02.2023 von 14 bis 16 Uhr in das 
Haus der Begegnung Vestenbergsgreuth, Dutendorfer Str. 18, 
91487 Vestenbergsgreuth ein. Interessierte melden sich bitte 
bis 31.01.2023 per E-Mail an ehrenamtsbuero@erlangen-
hoechstadt.de oder telefonisch unter 09131 803 1336 an.

Es referieren Walter Ferbar (zertifizierter Gedächtnistrainer), 
Andreas Hänjes, Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion 
Höchstadt/Aisch und Rainer Scheckenbach (Polizist i.R.). 
Weitere Informationen und das gesamte Fortbildungs-
programm „Ehrenamt Qualifizieren“ für das Wintersemester 
2022/2023 ist in den Gemeinden, im Landratsamt und unter 
www.erh-engagiert-sich.de erhältlich.

EHRENAMT QUALIFIZIEREN
Der Kooperationsverbund EHRENAMT QUALIFIZIEREN ist ein 
Zusammenschluss zur Stärkung der Bürgergesellschaft und 
des bürgerschaftlichen Engagements. Hauptakteure sind das 
Ehrenamtsbüro des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, das 
Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt der Stadt Erlangen, 
die Sport- und Ehrenamtskoordination der Stadt Herzogen-
aurach und die Volkshochschulen der Städte Erlangen, 
Herzogenaurach und Höchstadt a. d. Aisch sowie des Marktes 
Eckental. Das Programm bietet Qualifizierung, Weiterbildung 
und Austausch für aktive Ehrenamtliche und auch für die-
jenigen, die es werden möchten.

Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt
Der Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt startet mit 
umfangreichen Jahresprogramm ins Jahr 2023
Zusammengefasst in einem bunten Programmheft, startet der 
Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt mit neuen und bewährten 
Angeboten in das Jahr 2023. Die Broschüre beinhaltet zum 
einen sämtliche Angebote für den Bereich der Jugend- und 
Familienbildung und die Ferienfreizeiten des KJR. Zum anderen 
werden der komplette Aufgabenbereich, die Fördermöglich-
keiten und das Verleihangebot des Jugendrings aufgezeigt. 
Zusätzlich gibt es in dem Heft umfangreiche Informationen zum 
Jugendcamp Vestenbergsgreuth, welches ja inzwischen auch 
als Umweltstation staatlich anerkannt worden ist. 

Das Jahr startet mit der Grundschulung für Jugendleiterinnen 
und Jugendleiter. An den Wochenenden des 27. bis 29. Januar 
2023 und 24. bis 26. März 2023 lernen sich alle Beteiligten 
kennen und erwerben spielerisch und praxisnah Grundlagen-
wissen in Psychologie, Pädagogik, Recht, Inklusion und vielen 
weiteren Bereichen. Am Ende der Schulung und nach Teilnahme 
an einem Erste-Hilfe-Kurs kann die juleica (Jugendleiter*innen-
Card) beantragt werden.

Weiter können Interessierte Jugendarbeitstätige des Land-
kreises unter anderem ihre Gefahrenbremsung auf nasser Fahr-
bahn beim Kleinbusfahrsicherheitstraining im ADAC-Fahrsicher-
heitszentrum Schlüsselfeld am 21.02.2022 üben, und am 28. 
Februar gibt es um 19:00 Uhr ein Online-Seminar zu Zuschuss-
möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit des KJRs und 
des Landkreises Erlangen-Höchstadt.

Die medienpädagogische Arbeit startet mit dem „Safer Internet 
Day“ am 07. Februar im Jugendhaus rabatz in Herzogenaurach. 
Für Kinder ab der 5. Klasse, Jugendliche, deren Eltern und 
pädagogische Fachkräften geht es um „WhatsApp, Instagram, 
YouTube, TikTok, Snapchat & Co.“ Die Teilnehmenden erfahren, 
was Kinder und Jugendliche an diesen Apps fasziniert und mit 
welchen Risiken gerechnet werden muss. Im Sommer werden 
alle bewährten Ferienmaßnahmen wieder angeboten, sowie 
neue Angebote im Programm der Umweltstation Vesten-
bergsgreuth. Dort lädt der Jugendring in Zusammenarbeit 
mit dem Haus der Begegnung Vestenbergsgreuth schon jetzt 
vom 7. bis 12. Mai zur Frühjahrswoche „Zeitreise“ ein und die 
Umweltsbildungseinrichtung stellt sich der Öffentlichkeit vor.

Weitere Informationen und das komplette Jahresprogramm zum 
Download findet man unter www.kjr-erh.de. Dort besteht auch 
die Möglichkeit sich online anzumelden.

Kartenverkauf für Landkreis-
Seniorenfasching startet
Ab Dienstag, 10. Januar 2023 erhältlich.
Nach 2-jähriger Abstinenz kann wieder gefeiert werden. Unter 
dem Motto „Franken - Helau!“ feiert der Landkreis Erlangen-
Höchstadt am Mittwoch, dem 15. Februar 2023 von 14:30 bis 
17:30 Uhr in der Aischtalhalle in Höchstadt a. d. Aisch, An der 
Steige 5, wieder einen Seniorenfasching. 
Einlass ist ab 13:30 Uhr. Karten kosten sieben Euro und 
beinhalten einen Verzehrgutschein für einen Imbiss, ein Getränk 
und einen Orden. Inhaber der blauen oder goldenen Ehrenamts-
karte erhalten Karten zum ermäßigten Preis von fünf Euro. 
Interessierte können Tickets ab Dienstag, dem 10. Januar 2023 
beim Landratsamt in Erlangen (Tel.: 09131/803-1075) bestellen. 
Die Karten werden anschließend per Post zugesandt. Karten 
sind zudem erhältlich bei der Stadt Höchstadt a. d. Aisch/Stadt-
kasse (Tel.: 09193/626-126), bei der Stadt Herzogenaurach/
Generationen.Zentrum (Tel.: 09132/734170), beim Markt Ecken-
tal/Kasse (Tel.: 09126/903-241), beim Markt Heroldsberg/Kasse 
(Tel.: 0911/51857-25) und bei der Stadt Baiersdorf. Nähere 
Einzelheiten zum Programm folgen.
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Vorankündigung 1000 Jahre Ailsbach  
ab 23.06.2023
Heute schon vormerken: Wir Ailsbacher veranstalten vom 23.06. 
– 25.06.2023 ein großes Festwochenende anlässlich unseres 
1000-jährigen Bestehens. Die erste urkundliche Erwähnung war 
tatsächlich schon im Jahr 1023. In den Wochen vorher wird es 
ein kulturelles Programm rund um die Geschichte Ailsbachs und 
die Sage der Seherin Sibylla Weiß geben.

Das Festwochenende startet am Freitag mit einer feurigen Über-
raschung und Foodtrucks. Am Samstag, den 24.06.2023 wird es 
rockig mit der allseits bekannten Band MOTION SOUND bei 
Rock am Weiher.

Der Sonntag beginnt mit einem fränkischen Mittagstisch bei 
bester Unterhaltung von WellBlech.

Zahlreiche Oldtimer Bulldogs und Fahrzeuge werden ebenso 
erwartet. Am Nachmittag findet bei Kaffee und Kuchen das 
sogenannte Ailsbachtreffen (ehemalige Bürger und Flüchtlinge) 
statt.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr und bedanken uns 
schon jetzt für die Zusammenarbeit mit den befreundeten Ver-
einen.

Wir wünschen einen guten Start ins Party-Jahr 2023!
Eure Vorstandschaft

Kultur in Höchstadt:

Do. 
26.01.23

19:00 Uhr Kultursaal Vortrag des Senioren-
beirats

Fr. 27.01.23 19:30 Uhr Kultursaal Neujahrskonzert Pariser 
Flair – Chansonabend, 
VVK 18 €, AK 20 €, 
Förderkreis pro musica

Sa. 
28.01.23

15-17 Uhr Komm.V.
Raum

Veranstaltung der 
Stadtbücherei mit 
Makerboxen, Anmeldung 
Stadtbücherei

Sa. 
28.01.23

15:00 Uhr Kultursaal Theatervorstellung für 
Kinder

Sa. 
28.01.23

20:00 Uhr Kultursaal TBC Totales Bamberger 
Cabarett, 24 €, Brau-
haus Kultur www.
brauhaus-hoechstadt.de

News der Höchstadt Alligators
Die Stars aus Fastnacht in Franken auch 2023 LIVE in Höchstadt
Samstag, 15.04.2023 – Sebastian Reich & Amanda 
(Aischtalhalle Höchstadt)
Der Kartenvorverkauf läuft bereits:
Zigarrenhaus Riegler
Hauptstraße 21
91315 Höchstadt
oder per Mail: Martin.Mueller@hoechstadt-alligators.de

Höchstadt Alligators
Unsere Alligators sind weiterhin DAS Überraschungsteam der 
dritthöchsten deutschen Eishockeyliga!
Erleben Sie die Faszination Eishockey am Kieferndorfer Weg 
LIVE!
Die nächsten Heimspiele:
Sonntag, 22.01.2023 -  
18 Uhr Höchstadt Alligators - SC Riessersee
Sonntag, 29.01.2023 -  
18 Uhr Höchstadt Alligators - Memmingen Indians
Alle Spiele werden per Livestream im Internet übertragen unter: 
www.sprade.tv/team/80

Eishockey Anfänger
Die Young Alligators sind immer auf der Suche nach Ver-
stärkungen!
Eishockey Anfänger ab 4 Jahren.
Sonntags von 9:00 bis 10:00 Uhr und  
Dienstags von 15:00 bis 16:00 Uhr.
Kontakt: nachwuchs@hoechstadt-alligators.de
Mehr Informationen unter: www.hoechstadt-alligators.de

Kabarettist Fredi Breunig mit „Döff 
doss doss?“ am 24.02.2023 in der 
Zehntscheune in Schlüsselfeld

Dem Franken in die Seele 
und aufs Maul schauen. Das 
ist die große Spezialität und 
Leidenschaft von Fredi 
Breunig, Kabarettist aus Salz 
bei Bad Neustadt/Saale im 
Landkreis Rhön-Grabfeld. 
Nachdem der im Jahr 2013 
auch mit dem Franken-
würfel ausgezeichnete, 
kabarettistische Tausend-
sassa seit bereits fast 40 

Jahren zusammen mit seinem Kollegen Martin Wachenbrönner 
auf fränkischen Faschingsbühnen unterwegs ist („Gotthold & 
Eustach“) und auch immer wieder im Fernsehen zu sehen ist 
(z.B. bei „Fastnacht in Franken“ oder in der „Närrischen Wein-
probe“), spielt er seit vielen Jahren auch kabarettistische Solo-
programme. 
Eines davon trägt den herrlich verschrobenen Namen „Döff doss 
doss?“. Fredi Breunig kennt Land und Leute. 
Er liest viel Zeitung und dabei steht so Manches im berühmt-
berüchtigten Lokalteil. 
Das wird von ihm höhnisch kolportiert, stets mit dem Charme 
des Einfältigen, der das Einfache, Verständliche in den Ereig-
nissen sucht. Immer wieder gelingt es ihm, Neues auf die Bühne 
zu bringen. Dazu schaut er sich aber in erster Linie in seinem 
Umfeld um, wo im Grunde nichts Spektakuläres passiert. Aber 
gerade in dem Unspektakulären findet er die komischen Seiten 
– und dafür liebt ihn sein Publikum.
Einlass 19 Uhr, Beginn 19:30 Uhr - Vorverkauf: 15 € (im Rat-
haus Schlüsselfeld, Marktplatz 5, 96132 Schlüsselfeld), Abend-
kasse 17 €

Macht Hoffnung.Macht Krach.

Viele haben das ganze Jahr nicht 
genug zu essen. Spenden Sie Saatgut. 
brot-fuer-die-welt.de/ernaehrung
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Gülsüm Karadavut
Tel.: 09191 7232-64
Fax: 09191 7232-30

g.karadavut@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...
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 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

Kraftstoff  
für Herz und Kreislauf

(djd-k). Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sind nach wie vor die 
Todesursache Nummer eins in 
Deutschland. Bei den Ursachen 
für einen Herzinfarkt denkt man 
schnell an Stress, eine zu üppige 
Körperfülle, zu hohe Cholesterin-
werte durch ungesunde Ernäh-
rung und Bewegungsmangel. Das 
ist auch richtig, aber eben nicht al-
les. Untersuchungen zeigen, dass 
viele Menschen mit Herzrhyth-

musstörungen und Herzinfarkten 
einen Magnesiummangel aufwei-
sen. Wer Herz-Kreislauf-Proble-
men vorbeugen möchte, sollte 
auf seinen Magnesiumhaushalt 
achten. Bei Mangelsymptomen 
ist die Einnahme eines leistungs-
starken organischen Magnesium-
Präparats wie Magnesium-Diaspo-
ral 300 mg sinnvoll. Weitere Infos 
gibt es unter www.diasporal.com.

Landwirtschaft für Artenviel-
falt feiert 10-jähriges Jubiläum

(djd-k). Seit zehn Jahren zeigt 
das Programm „Landwirtschaft 
für Artenvielfalt“ (LfA), wie Bio-
Betriebe mehr Lebens- und Rück-
zugsraum für heimische, wild 
lebende Tier- und Pflanzenarten 
ermöglichen können. Sie lassen 
zum Beispiel Streifen von Klee-
grasfeldern ungemäht, nutzen 
vielfältige Fruchtfolgen, bieten 
Lebensraum für Ackerwildkräuter 
und schaffen mit Nist- und Quar-
tiershilfen Platz für Kleinvögel, 

Insekten und Reptilien. 170 Bio-
Betriebe fast aus dem gesamten 
Bundesgebiet nehmen teil. Das 
Gemeinschaftsprogramm wurde 
2012 von der Naturschutzorga-
nisation WWF, ökologischen An-
bauverbänden wie dem Initiator 
Biopark, dem Leibniz-Zentrum 
für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e. V. sowie von Edeka 
ins Leben gerufen. Weitere In-
formationen gibt es etwa unter  
www.landwirtschaft-artenvielfalt.de.
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LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Noch mehr auf   
TreffpunktDeutschland.de 
QR-Code scannen und ganz Deutschland entdecken! 

Alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

30 neue Reisemagazine 
Frühling/Sommer 2023 
WILLKOMMEN IN  
DER REGION...

AB APRIL 2023

Unsere neuen Reisemagazine bieten Ihnen einen attraktiven und 
thematisch passenden Rahmen für Ihre Anzeige, um so neue 
Kunden für Ihr Unternehmen bzw. Ihren Ort/Ihre Region zu ge-
winnen. Touristen werden so gezielt auf Ihr touristisches Angebot 
aufmerksam. 

Das ideale  
redaktionelle  
Umfeld für Ihre Anzeige

Anfang April startet die neue Urlaubssaison 2023. Wie im letzten 
Jahr werden wir wieder unsere TreffpunktDeutschland Reise-
magazine „WILLKOMMEN IN DER REGION...“ mit der neuen 
Ausgabe Frühling/Sommer 2023 kurz vor Ostern an Übernach-
tungsbetriebe und Tourismusbüros zur kostenlosen Mitnahme 
versenden. Geplant sind für Frühling/Sommer 2023 insgesamt  
30 Reisemagazine für die folgenden Regionen:

GEDRUCKT & ePAPER: ANSBACH, ASCHAFFENBURG, 
AUGSBURG, BAD KISSINGEN, BAMBERG, BAYREUTH, 
COBURG, NEUMARKT,  NÜRNBERG, OETTINGEN, WEIS-
SENBURG, WÜRZBURG. ePAPER: BAD NEUSTADT, BAD 
WINDSHEIM, BAD STAFFELSTEIN, EICHSTÄTT, ERLAN-
GEN, FORCHHEIM, FÜRTH, HASSFURT, KARLSTADT, 
KITZINGEN, KRONACH, KULMBACH, LANDSBERG, MIL-
TENBERG, REGENSBURG, ROTH, SCHWEINFURT, STARN-
BERG. 

Susanne Emmert-Deuerlein 
s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
09191 723263

Sie haben Interesse an einer  
Anzeigen-Buchung  
KONTAKTIEREN SIE UNS.  
WIR BERATEN SIE GERNE.

ePAPER  & ONLINE ANZEIGE AB 29,25 € 

DRUCK ANZEIGE AB 117 €

Karoli-Badepark, über 100 markierte Wanderkilometer, Hänge-
partien im Kletterwald und ein Abenteuerspielplatz im Wald – in 
Waldkirchen im Bayerischen Wald treffen Familien mit Kindern 
auf ein großes Freizeitangebot bei kurzen Wegen. Auch im 
Winter ist das charmante Städtchen am Nationalpark Bayeri-
scher Wald eine Reise wert: Das Skigebiet Oberfrauenwald mit 
Schlepplift und Rodelbahn ist bestens für Skianfänger geeignet.  
 
Spaß auf Kufen für Groß und Klein 
Keine Lust auf die Piste zu gehen? In Waldkirchen gibt es auch 
die Möglichkeit zum Eislaufen: in der Karoli-Eissporthalle mit 
Publikumslauf, Discolauf und Eiskunstlauftraining oder auf dem 
Kurparksee Erlauzwiesel bei geeigneter Witterung. Schlittschuhe 
kann man in der Karoli-Eissporthalle oder bei Sport Jakob leihen.

Summsteine und Wolkenschiffe im Zauberwald erkunden 
Zwischen Hotel Karoli und Badepark liegt der Zauberwald. Der 
mystische Abenteuerspielplatz mit aufwendigen Installationen ist 
eingebettet im Wald und auf zwei Wegen begehbar: Den Hoch-
weg säumen wilde Waldgeister, Kreaturen aus Holz und Stein, 
Summstein, Tastentritte, Wolkenschiffe und Lichtblicke. Am 
„oberen Lichtblick“ trifft der Hochweg wieder mit dem zweiten 
Weg, dem sogenannten „Drachensteig“ und weiteren spannen-
den Stationen zusammen. TreffpunktDeutschland.de/bayerischer-wald

 
Skivergnügen am Oberfrauenwald © Tourist-Info Waldkirchen

Eislaufen, ins warme 
Nass oder doch in den 
Zauberwald? 

THERME 
Bad Wörishofen
Echte Palmen, türkisglit-
zerndes Thermalheilwasser 
und paradiesische Ruhe-
oasen zum Entspannen und 
Relaxen: In der THERME 
Bad Wörishofen genießen 
Besucher einen unvergessli-
chen Kurzurlaub im Paradies. 
Absolute Ruhe und Erholung 
verspricht das Mindestalter 
von 16 Jahren. Familien sind 
immer samstags von 9 bis 19 
Uhr herzlich willkommen. 
Thermenallee 1, 
Bad Wörishofen
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Mein Traumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE
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Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ
Entspannung pur ...

17213 Malchow/OT Lenz

www.frankenstolz.de
Sandweg 8, 96132 Aschbach/Schlüsselfeld
Mo. und Sa. 09:00 - 13:00 Uhr, 
Do. und Fr. 13:00 - 18:00 Uhr
Tel. 09555 / 924 141

Werksverkauf Aschbach

Kissen - Decken - Matratzen - Lattenroste - Topper
Polsterbetten - Boxspringbetten

15% RABATT AUF ALLES15% RABATT AUF ALLES
WSV vom 28.01. - 11.02.2023WSV vom 28.01. - 11.02.2023

****

*Ausgenommen bereits reduzierte Ware und frankenstolz Markenartikel

Suche gebrauchte
Mofas/Mopeds/Motorräder/125.
Marke und Zustand egal. Auch
ohne Papiere und Schlüssel. Auch
Scheunen- und Kellerfunde. KEINE
Roller. Sonst alles anbieten. Tel.
01718062651

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonline

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenJetztgünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien buecher.wittich.de

Gemütlich schmökern.

Bücher von LINUS WITTICH.

buecher.wittich.de

Gleich
stöbern!


